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(Kreis Plön, Stadt Plön)

SO

Lagerung Kanus + Kajaks

- JUGENDFREIZEITSTÄTTE/
JUGENDLAGER -

Teilbereich C

SO
- JUGENDFREIZEIT-

STÄTTE/
JUGENDLAGER -

Teilbereich B

SO
- JUGENDFREIZEITSTÄTTE/

JUGENDLAGER -

Teilbereich A

30m 

Wald-

abstand

II  a  WD/SD

GR< 900 m²
FH< 11,70 m über vorh. Geländehöhe

I
GR< 170m²

FH< 8 m über vorh.
Geländehöhe

I
FH< 5,5 m
über vorh.

Geländehöhe

K
 3

2
B

os
au

 >

Stadtbek /Bichel >

x x
x

x

xx
x
xx

x x
x

x

x x
x

x
xx
x

xx
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Biotop gemäß
§ 25 LNatSchG

Teilbereich A

Biotop gemäß
§ 25 LNatSchG

ARTENREICHER STEILHANG
Biotop gemäß

§ 25 LNatSchG

FFH-Gebiet

DE 1828-392
"Seen des mittleren
Schwentinesystems

und Umgebung"

DE 1828-491
"Großer Plöner See-Gebiet"

Biotop gemäß
§ 25 LNatSchG
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- 1. Stellvertreter des 
      Bürgermeister -

SATZUNG DER GEMEINDE BOSAU
ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 32

ÜBERSICHTSPLAN

Stand: 21. August 2008
N

Bichel
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M 1: 10.000
SO

I. FESTSETZUNGEN

PLANZEICHEN
Es gilt die BauNVO 1990

RECHTSGRUNDLAGEN
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES § 9 Abs. 7 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 1 - 11 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVOBAUGRENZE

SONSTIGES SONDERGEBIET 
- JUGENDFREIZEITSTÄTTE/ JUGENDLAGER -

§ 11 BauNVO

 

K
 3

2

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

FIRSTHÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN ÜBER VORHANDENEM GELÄNDE

ZAHL DER VOLLGESCHOSSEII

FH< 11,70 m über 
vorh. Gelände 

GRÜNFLÄCHEN

PRIVAT GRÜNFLÄCHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

GEHÖLZFLÄCHEN

Ausgearbeitet im Auftrag der Gemeinde Bosau durch das Planungsbüro Ostholstein, Bahnhofstrasse 40, 
23701 Eutin (Tel.: 04521/7917-0).

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERK
1a) Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 16.05.2007. Die ortsübliche 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in dem „Ostholsteiner Anzeiger" 
am 16.05.2007.

1b) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 16.05.2007 
durchgeführt worden.

1d) Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, Behörden und Gemeinden sind gemäß §§ 4 
(2) und 2 (2) BauBG sind mit Schreiben vom 19.10.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert worden.

1e) 

1f) Der Entwurf des  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 17.03.2008 bis zum 17.04.2008 während 
der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur 
Niederschrift geltend gemacht werden können, am ------------- durch Abdruck in dem „Ostholsteiner 
Anzeiger" ortsüblich bekannt gemacht worden.

1g) Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie  die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange am 01.10.2008 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Hutzfeld, 28.06.2010                            Siegel

2) Der katastermäßige Bestand am 24.09.2008 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Eutin, 25.06.2010                      Siegel (Vogel)
                                       - Öffentl. best. Verm.-Ing. -

3) Die vorhabenbezogene Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Siegel

4) Der Beschluss der Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Sprech-
stunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind 
am 22.09.2012 durch Abdruck in dem „Ostholsteiner Anzeiger" ortsüblich bekannt gemacht worden. In 
der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 214 BauGB) sowie auf 
die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche 
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls 
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 25.09.2012 in Kraft getreten.

Siegel

1i) Der  vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem Text 
(Teil B), wurde am 21.06.2010 von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen und die 
Begründung mit den Vorhaben- und Erschließungsplan durch Beschluss gebilligt.

Hutzfeld, 17.09.2012                           

Hutzfeld, 26.09.2012                           
- 1. Stellvertreter des 
      Bürgermeister -

1c) Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 19.10.2008.

für das Gebiet am südlichen Ortsrand von Bosau,
westlich der Stadtbeker Straße (K 32)

- Jugendfreizeitstätte DJO-Heim  -

NATURBADESTELLE

K
em

bs

Bicheler Berg

0 10 20 30 40 50

TEIL A: PLANZEICHNUNG
M.: 1:1000

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD

FLÄCHEN FÜR WALD

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN
ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG z.B.  § 1 Abs. 4

§ 16 Abs. 5 BauNVO

Bosau
Grosser Plöner See

Aufgrund des § 12 des Baugesetzbuches (vom 21.12.2006) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung vom 01.10.2008 folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 32 der Gemein-
de Bosau für das Gebiet  am südlichen Ortsrand von Bosau, westlich der Stadtbeker Straße (K 53)
-Jugendfreizeitstätte DJO-Heim -, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) erlassen:

Die Gemeindevertretung hat am 04.03.2008 den Entwurf des vorhabenbezogenenBebauungsplanes mit 
Begründung und Vorhaben- und Erschließungsplan beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

1h) Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. 
Daher hat der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung in der Zeit vom 22.03.2010 bis zum 22.04.2010während der Dienstzeiten 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. (Dabei wurde bestimmt, dass Anregungen 
nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden konnten). Die öffentliche Auslegung ist 
mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am 12.03.2010 durch Abdruck in dem „Ostholsteiner 
Anzeiger" ortsüblich bekannt gemacht worden. Daher fand eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a 
Abs. 3 letzter Satz BauGB statt.

ANWEICHENDE BAUWEISEa

TEIL B: TEXT
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 - 15 BauNVO)
Es gilt die BauNVO 1990

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 ABWEICHENDE BAUWEISE (§ 22 BauNVO)

1.2 SONSTIGE SONDERGEBIETE -JUGENDFREIZEITSTÄTTE/ JUGENDLAGER-
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Die Sonstigen Sondergebiete dienen zu Zwecken der Erholung, des touristischen, ferienmäßigen 
Wohnens, der Jugendarbeit und Jugendbildung und des Sports sowie den dazugehörigen 
Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und zur Freizeitgestaltung.

(1)

2. Im Teilgebiet B: 
Sechs feste Unterkünfte in Campinghütten (Ferienhäusern) ohne Kochgelegenheiten 
bis zu 38 m² je Anlage.

(2)

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL, ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
(§ 19 BauNVO)
Die zulässige Grundfläche im Teilbereich A darf durch die Grundflächen der in Satz 1 des 
§ 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 100% überschritten werden.

4. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 92 LBO)

(1)

Abweichend von der offenen Bauweise sind bei festgesetzter abweichender Bauweise auch 
Gebäude mit einer Länge von mehr als 50m zulässig.

3.

Zulässig sind:
1. im Teilbereich A: 

Unterkünfte für die Gäste sowie eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, 
Anlagen für die Verwaltung der Jugendcamps, für die Versorgung und für die Jugend-
arbeit sowie die Freizeitgestaltung.

3. Im Teilgebiet C: 
Zelte/ Zeltlager und dazugehörige Nebenanlagen für bis zu 250 Personen. Boots- und 
Trailerabstellung für die durch den Bebauungsplan zugelassene Segel- und Kanuschule.

4. Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke und für die sonstige Freizeitgestaltung.

6. Segel- und Kanuschule.

5. Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf.

7. Sanitäre Einrichtungen innerhalb der Baufenster.

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

ZAUN, VORHANDEN 

VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN

VORHANDENE FLUR- UND GRUNDSTÜCKSGRENZEN

FLURSTÜCKSBEZEICHNUNGEN

HÖHENPUNKTE

22

21.11

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

§ 26 LNatSchG
(Landesnaturschutzgesetz)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR
NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE, 
GARAGEN UND GEMEINSCHAFTSANLAGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und
Nr. 22 BauGB

LAGERUNG KANUS UND KAJAKSLagerung 
Kanus + Kajaks

BÖSCHUNGEN

WALDSCHUTZSTREIFEN § 24 LWaldG

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, FLÄCHEN ODER 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20,
25 und 1a BauGB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE 
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG 
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 12,14 BauGB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

ELEKTRIZITÄT

PFLANZENKLÄRBEET

(TRANSFORMATORENSTATION)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNGEN 
FÜR BEPFLANZUNG UND FÜR DIE ERHALTUNG 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

SCHUTZSTREIFEN AN GEWÄSSERN

VERKEHRSFLÄCHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

GEWÄSSERSCHUTZSTREIFEN

KÜNFTIG FORTFALLENDE BAULICHE ANLAGEN

VORGESCHLAGENE STELLUNG DER BAUKÖRPER

x
x x

x

Die zulässige Grundfläche im Teilbereich B darf durch die Grundflächen der in Satz 1 des 
§ 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 200% überschritten werden.

(2)

Die Fassaden der Hauptgebäude im Teilbereich A sind ausschliesslich aus Ziegel oder Putz zulässig. 
Zur Bedachung sind ausschliesslich harte Materialien zulässig.

GRUNDFLÄCHEGR< 900m²

SPIELPLATZ

PARKPLATZP

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGBUMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN 
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

FFH-GEBIET

III. NACHRICHTLICHE MITTEILUNGEN

VORHANDENE KNICKS § 25 LNatSchG

3.2

(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

Im Teilbereich A dürfen die Campinghütten ausnahmsweise auch bis zu 10 Meter außerhalb des fest-
gesetzten Baufensters errichtet werden, sofern bauordnungsrechtliche Belange nicht entgegen stehen.

SEGELSCHULE

Hinweis:
Der Bereich des Waldschutzstreifens ist von Anpflanzungen, insbesondere Nadelbäumen und 
sonstigen leicht entflammbaren Stoffen freizuhalten, die eine Feuerbrücke bilden könnten.

Diese digitale Fassung entspricht der rechtsverbindlichen Ausfertigung
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